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Bekanntmachung 
 

zu den Abstimmungen vom 18. Mai 2025 
 
 
 

Urnenlokal und Urnenbürozeit 
 
1. Die Urne ist im Gemeindehaus Weggis, Parkstrasse 1 wie folgt geöffnet:  
 
 Sonntag, 18. Mai 2025, 10.00 Uhr – 10.30 Uhr. 
 

Hinweis: Aufgrund Umbauarbeiten im Gemeindehaus befindet sich der Eingang zum  
Urnenbüro im Untergeschoss (nicht Erdgeschoss). 

 
Briefliche Stimmabgabe 
 
2. Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht brieflich ausüben. Wer brieflich stimmen 

will, legt die Stimmzettel in das grüne amtliche Stimm- und Wahlkuvert und verschliesst 
es. Das amtliche Stimm- und Wahlkuvert ist zusammen mit dem unterzeichneten Stimm-
rechtsausweis in das weisse Zustell- und Antwortkuvert zu legen. 

 
3. Das Zustell- und Antwortkuvert kann: 
 
3.1 verschlossen, rechtzeitig vor dem Abstimmungstag der Post übergeben; 
 
3.2 am Schalter der Gemeindekanzlei während den ordentlichen Öffnungszeiten abgegeben: 

- Montag: 08.00 Uhr – 11.45 Uhr und 13.30 Uhr – 17.00 Uhr 

- Dienstag: 08.00 Uhr – 11.45 Uhr 

- Mittwoch:  08.00 Uhr – 11.45 Uhr und 13.30 Uhr – 17.00 Uhr 

- Donnerstag: 08.00 Uhr – 11.45 Uhr und 13.30 Uhr – 17.00 Uhr 

- Freitag:   08.00 Uhr – 11.45 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr; 

 

3.3 in den Briefkasten beim Gemeindehaus gelegt (bis Sonntag, 18. Mai 2025, 10.30 Uhr) oder 
 
3.4 im Urnenbüro abgegeben werden (Sonntag, 18. Mai 2025, 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr). 
 
 
Stimmabgabe im Urnenbüro 
 
4. Der Stimmrechtsausweis ist im Urnenbüro abzugeben. Die Stimmzettel können zu Hause 

oder im Urnenbüro ausgefüllt werden. Das Urnenbüro bringt auf der Rückseite der Stimm-
zettel den Kontrollstempel an. Der oder die Stimmende wirft die abgestempelten Stimm-
zettel in die dafür bereitgestellte Urne. 

 

 
Weggis, 16. April 2025 
 
 
Gemeinderat Weggis 
 
 


